MUNLV
Schwannstrasse 3
40476 Düsseldorf

Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur WRRL

hier: „Zeit- und Arbeitsprogramm zur Erstellung der Bewirtschaftungsprogramme.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gerne möchte/n ich/wir uns an der Umsetzung der WRRL  beteiligen und hiermit Stellung zu dem Zeit- und Arbeitsplan nehmen. 

Vorab möchte/n ich/wir feststellen, dass Aufforderung zur Beteiligung nur eingeschränkt und nur für Insider nachvollziehbar und zugänglich war, insbesondere gab es keine ortsübliche Bekanntgabe über die gängigen (Print-)Medien.

Wir regen daher an, der Öffentlichkeit den Zugang zu Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten künftig einfacher ermöglichen. Nach Prüfung der Informationsangebote anderer Bundesländer haben wir z.B. festgestellt, dass dort durchweg breiter informiert wird, z.B über lokale Amtsblätter o.ä., als dies in NRW der Fall ist. 

Nun zu meinen/unseren Anmerkungen zum vorgelegten Dokument:

Den allgemeinen Informationen über die Zielsetzung der WRRL entnehmen wir, dass es Ziel ist, in Europa bis 2015 den guten Zustand aller  Gewässer und des Grundwassers zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es uns/mich besonders, dass dieses Ziel nicht deutlich herausgestellt wird. Statt dessen wird es bereits in den ersten Absätzen der Einleitung relativiert. Dies lässt uns/mich befürchten, dass die  Ausnahmemöglichkeiten offensichtlich zum Regelfall werden sollen.

Im Bezug auf die Feststellung, dass „die Bedürfnisse von Pflanzen und Tieren zu berücksichtigen sind“, möchten wir/möchte ich  darauf hinweisen, dass bereits seit 1996 im WHG (§1a) festgeschrieben ist, dass die Gewässer  als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu sichern und zu entwickeln sind. Diese Formulierung in der Einleitung geht erheblich hinter diesen bereits erreichten Standard zurück!

Natürlich muss die vorliegende Bestandsaufnahme über ein intensives Monitoring überprüft werden. In vielen Fällen sind aber die Probleme der Gewässer und die notwendigen Maßnahmen bereits jetzt allgemein bekannt. Insbesondere für die Verbesserung der Gewässerstruktur liegen (auch in meiner/unserer Region) Konzepte und Planungen vor, die sofort umgesetzt werden könnten und sollten.  Auch die immer noch vorhandenen chemischen Belastungen unterschiedlicher Art (vom Nitrat bis zum PFT) bedürfen einer sofortigen Beseitigung, damit die Tier- und Pflanzenwelt ausreichend Zeit zur Regeneration bekommt. 
Wir/Ich sehen es daher als unnötige Einschränkung und Verzögerung der Zielerreichung (guter Zustand) an, konkrete Maßnahmenentscheidungen bis zum Abschluss des Monitorings zu verzögern, zumal dann bis zur Zielerreichung nur noch 8 Jahre zur Verfügung stehen. Die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen muss die Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden.

Die Bestandsaufnahme von 2004  zeigt deutlich auf,  dass für mind. 85 % der Gewässer in NRW zum Teil erhebliche Abweichungen vom Guten Zustand vorliegen. Es stellt sich die Frage, wie eine flächendeckende Verbesserung erzielt werden kann, wenn nur schwerpunktmäßig Maßnahmen ergriffen werden sollen, wie dies unter Kapitel 1 (Struktur der Gewässer) aufgeführt wird. Hier fehlt eindeutig ein übergreifender bzw. ganzheitlicher Ansatz, statt dessen finden wir/finde ich hier eine Aufzählung von Einzelmaßnahmen und Einschränkungen.  

Dies setzt sich leider in den folgenden Kapiteln in gleicher Weise fort. 

(Hinsichtlich des Grundwassers ist man schon froh, dass dies überhaupt Erwähnung findet.)

Sehr enttäuschend ist auch die mangelhafte Berücksichtigung des Grundwassers im vorliegenden Dokument.  Die Aussagen zur den chemischen Belastungen durch Landwirtschaft, Altlasten und andere Quellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Darstellung der Mengenbilanz erweckt den Eindruck, dass nur im Braunkohlerevier Belastungen vorliegen. 
[Hier ggf. Hinweis auf Belastungen in der eigenen Region einfügen!]

Das hier bereits jetzt Ausnahmetatbestände in Anspruch genommen werden ist zwar verständlich, aber ohne eine ausführliche Prüfung und Darstellung der Alternativen nicht akzeptabel. Aus unserer/meiner Sicht überwiegt hier auf lange Sicht der ökologische Schaden eindeutig den zweifelhaften Nutzen einer weiteren Braunkohlenutzung. 

Der vorgelegte Arbeitsplan sieht nur minimale Eingriffsmöglichkeiten für den interessierten Bürger vor. Hier wird fast ausschließlich von der Beteiligung der „Fachöffentlichkeit“ gesprochen. Dabei fehlt hinsichtlich der Arbeit der verschiedenen AGs bislang jegliche Transparenz und Vermittlung der hier erzielten Ergebnisse an die Öffentlichkeit. So sind auf der zentralen Internetseite bislang kaum konkrete Ergebnisse zu finden.  Auch viele Intersetseiten der einzelnen Flussgebiete sind veraltet bzw. werden offensichtlich nicht fortgeschrieben. Daraus resultiert ein erhebliches Informationsdefizit, dass eine inhaltliche Beteiligung der Öffentlichkeit fast unmöglich macht. 

Für den Weg bis zum Bewirtschaftungsplan sollen überregionale Aspekte genauso wie lokale Aspekte berücksichtigt werden. Uns/Mir vor Ort fehlt jedoch die Möglichkeit, aktiv an den Arbeitsschritten dieses Prozesses teilzunehmen. Aus Artikel 14 WRRL entnehme ich aber, dass sie die Mitwirkung fördern müssen. Wie aus dem letzten Absatz des Abschnitts „Organisations- und Entscheidungsstrukturen zu entnehmen ist, ist aber eine verbindliche Schaffung entsprechender Strukturen nicht vorgesehen („... können ... begleitende Arbeitsgruppen eingerichtet werden.“) Wir/Ich fordern Sie daher auf, unverzüglich entsprechende Gremien einzurichten. Andere Bundesländer sind diesbezüglich bereits deutlich weiter.  

Im Zeitplan fehlen wesentliche Vorgaben für die konkrete Umsetzung in NRW, es werden lediglich die allgemeinen Aussagen der WRRL wiederholt. 

Wir regen/Ich rege daher an, dass detaillierte Fristen und Zeiträume (Zeitpläne) für die Umsetzung der Maßnahmen auf lokaler Ebene aufgestellt und veröffentlicht werden.

Dies gilt auch für die Verfügbarkeit von Hintergrundinformationen. 

Abschließend möchten wir/möchte ich noch einmal auf die Beteiligungsmöglichkeiten, wie sie in Kapitel 4 dargestellt sind, eingehen.

Insbesondere erstaunt uns/mich der weitere Umgang mit den Stellungnahmen. Zunächst beinhaltet eine tatsächliche Berücksichtigung der öffentlichen Meinung eine direkte Beantwortung aller Eingaben. Die Beantwortung in einem allgemeinen Dokument - dass möglicherweise auch nur eine Auswahl von Fragen (most frequently asked quenstions) enthält - erachte ich/erachten wir für nicht ausreichend und bitten um eine direkte Antwort auf unsere Bedenken. 

Bei der Frist für die „Beantwortung“ der Stellungnahmen (31.5.07, identisch mit dem Ablauf der Frist zur Stellungnahme), muss es sich ja wohl um einen redaktionellen Fehler handeln.
Im Übrigen gilt:

Aktive Beteiligung darf nicht auf das reine Schreiben von Stellungnahmen reduziert werden. Diese Denkweise wird dem Geist der WRRL nicht gerecht. Die Förderung von lokaler Mitarbeit und Beteiligung muss an erster Stelle stehen, Möglichkeiten, wie diese weiter entwickelt werden kann, werden hier nicht aufgezeigt, was wir sehr bedauern.

Nach dem jetzigen Stand  ist man damit in NRW von einer 1: 1 Umsetzung noch weit entfernt.

[Persönlicher Schlusssatz]

Mit freundlichen Grüßen

